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Thüringer LandTag
7. Wahlperiode

Gewerbesteuermindereinnahmen und finanzielle Situation der Stadt Nordhausen

Der Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen hat laut Bericht der Thüringer Allgemeinen, Lokalteil Nord-
hausen, den Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung am 16. September 2020 darüber informiert, dass die 
Stadt die aus dem Sondervermögen zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie gewährten Mittel 
zur Abfederung der Gewerbesteuermindereinnahmen zurückzahlen müsse und sich damit eine schwierige 
finanzielle Situation ergebe.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 7/1303 vom 14. Okto-
ber 2020 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 19. Januar 2021 beantwortet:

1. Welche Zuweisungen erhielt und erhält die Stadt Nordhausen in welcher Höhe aus dem Sondervermö-
gen zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie (bitte einzeln auflisten und Überweisungszeit-
raum angeben)?

Antwort:
In der als Anlage 1 beigefügten Tabelle sind bereits ausgezahlte und bereits bezifferbare noch auszurei-
chende Zuweisungen an die Stadt Nordhausen aus dem Sondervermögen "Thüringer Corona-Pande-
mie-Hilfefonds" nach dem aktuell geltendem Recht dargestellt. 

Die Stadt Nordhausen kann darüber hinaus Leistungen nach der Richtlinie "Corona-Beihilfe ÖPNV Thü-
ringen" erhalten. Die Richtlinie dient dazu, den Aufgabenträgern (z. B. die Stadt Nordhausen, Verkehrs-
unternehmen) einen Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr, die im Zusammen-
hang mit dem Ausbruch von COVID-19 stehen, zu gewähren. Für diesen Zweck stellt das Land Mittel 
aus dem Regionalisierungsgesetz und dem Sondervermögen "Thüringer Corona-Pandemie-Hilfefonds" 
(vergleiche das Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie vom 11. Juni 2020, GVBl S. 277) zur Verfügung. Ein Antrag der Stadt Nordhausen ist 
am 24. November 2020 bei der Bewilligungsstelle eingegangen.

2. Aus welchem Grund und auf welcher Grundlage muss die Stadt Nordhausen bereits jetzt erhaltene Zu-
weisungen für entgangene Gewerbesteuereinnahmen zurückzahlen?

Antwort:
Bereits jetzt, das heißt zum aktuellen Zeitpunkt, muss die Stadt Nordhausen keine der erhaltenen Zu-
weisungen für entgangene Gewerbesteuereinnahmen zurückzahlen. 

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Mitteldorf (DIE LINKE) und Pfefferlein (Bündnis 90/Die Grünen) 

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales
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§ 4 des Thüringer Gesetzes zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen (ThürStaKoFiG) regelt die Über-
prüfung der Zuweisungen zum Ausgleich der Verluste bei den Gewerbesteuereinnahmen. Demnach wer-
den die Gewerbesteuerstabiliserungszuweisungen nach § 1 Abs. 2 ThürStaKoFiG sowie die Gewerbe-
steuerkompensationszuweisungen nach § 2 des Thüringer Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zum 
Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden infolge der COVID-19-Pandemie durch 
Bund und Länder (ThürUGGewStCOV) auf Grundlage der Kassenstatistik des Landesamtes für Statis-
tik für das Jahr 2020 durch das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales überprüft. Rückzah-
lungen sind in der Höhe festzusetzen, in der der Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen (netto) zwi-
schen dem um 1,04 vervielfachten Durchschnittswert aus den Jahren 2017 bis 2019 und dem Ist-Wert 
nach der Kassenstatistik für das Jahr 2020 geringer ausfällt, als die Summe der festgesetzten Beträge 
nach § 1 Abs. 2 ThürStaKoFiG und § 2 ThürUGGewStCOV. Rechnerische Rückzahlungsbeträge unter 
1.000 Euro werden allerdings nicht erhoben. 

Die Kassenstatistik eines Jahres wird vom Thüringer Landesamt für Statistik in der Regel zu Beginn des 
II. Quartal des Folgejahres herausgegeben. Damit kann die Überprüfung nach § 4 ThürStaKoFiG vor-
aussichtlich ab April 2021 erfolgen. 

Im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens zum Entwurf des "Thüringer Gesetzes zur Umsetzung 
des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden infolge der COVID-
19-Pandemie durch Bund und Länder und zur Änderung weiterer Vorschriften" (Drucksache 7/1718) 
wurde seitens des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen vorgetragen, dass Gemeinden in Einzelfäl-
len schon jetzt ersichtlich sei, dass ihre Gewerbesteuereinnahmen (netto) im Jahr 2020 nicht so stark, 
wie zunächst geschätzt, zurückgehen. Auf Grund der im Jahr 2021 durchzuführenden Überprüfung der 
Gewerbesteuerausgleichsbeträge würden erst im Jahr 2021 Rückzahlungen festgesetzt, die kommu-
nalen Haushalte könnten jedoch zwischenzeitlich gegebenenfalls wegen hoher Liquiditätsbestände auf 
kommunalen Konten durch Verwahrentgelte belastet werden. Es wurde daher angeregt, den Gemein-
den schon jetzt eine Rückzahlungsmöglichkeit zu eröffnen.

Daher wurde den Thüringer Gemeinden ermöglicht, bereits im Jahr 2020 freiwillig eine Rückzahlung der 
erhaltenen Gewerbesteuerausgleichsbeträge an das Land zu tätigen, um etwaige Belastungen durch 
Verwahrentgelte bis zu einer Festsetzung von Rückzahlungen im Jahr 2021 zu vermeiden. Die Stadt 
Nordhausen hat von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.

3. Wie bewertet die Landesregierung die finanzielle Situation der Stadt Nordhausen insgesamt bezogen 
auf den Entwicklungszeitraum der letzten fünf Jahre?

Antwort:
Die Stadt Nordhausen war in den Jahren 2015 bis 2018 zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haus-
haltssicherungskonzepts gemäß § 4 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik (ThürKDG) 
verpflichtet. Zwischenzeitlich konnte die Stadt den Haushalt in Planung und Rechnung gemäß § 3 Abs. 5 
ThürKDG ausgleichen und war nur in den Jahren 2015 und 2016 auf Bedarfszuweisungen zur Haus-
haltskonsolidierung angewiesen.

Nach Einschätzung der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde sind alle Anstrengungen der Stadt darauf 
gerichtet, ihre Haushaltswirtschaft konsequent sparsam und wirtschaftlich zu planen und zu führen, da-
mit der Haushaltsausgleich auch in den künftigen Jahren gesichert ist.

4. Welche Erkentnisse liegen der Landesregierung über den Bestand der Rücklagen der Stadt Nordhausen 
sowie den liquiden Kassenbestand vor und wie bewertet dies die Landesregierung auch im Vergleich zu 
ähnlich gelagerten Kommunen in Thüringen?

Antwort:
Die Stadt Nordhausen führt ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik. 
Ein Rücklagenbestand, wie bei kameral buchenden Kommunen, wird hier nicht ausgewiesen.

Wie die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde mitteilte, haben sich aus der Liquiditätsprognose, die als 
Anlage zum Haushaltsplan beizufügen ist, keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Stadt im Jahr 2020 
ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann.
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Gemäß § 16 Abs. 1 ThürKDG können Kommunen zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredi-
te zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, 
soweit keine anderen Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Angaben über den sich zum Teil täglich ändernden Kassenbestand der einzelnen Kommunen in Thürin-
gen liegen der Landesregierung nicht vor.

5. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, dass die Stadt Nordhausen durch die Rückzahlung der 
oben genannten Zuweisungen in eine finanzielle Schieflage geraten wird und wie begründet dies die 
Landesregierung?

Antwort:
Von den Zuweisungen an die Stadt Nordhausen aus dem Sondervermögen "Thüringer Corona-Pandemie-
Hilfefonds" lt. Anlage 1 kann eine Rückzahlungsverpflichtung von maximal 4,475 Millionen Euro entstehen.

Vor dem Hintergrund der nach wie vor andauernden Corona-Pandemie, deren wirtschaftliche und finan-
zielle Auswirkungen auf die Thüringer Kommunen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht belastbar fest-
stellen lassen, liegen der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde keine Erkenntnisse vor, dass die Stadt 
Nordhausen konkret durch eine Rückzahlungsverpflichtung in Zahlungsschwierigkeiten geraten wird.

6. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung vor, inwieweit die vom Oberbürgermeister erlassene 
Haushaltssperre und eventuelle coronabedingte Minderausgaben der Stadt stabilisierend auf den städ-
tischen Jahresabschluss 2020 wirken und wie begründet dies die Landesregierung?

Antwort:
Gemäß § 19 Abs. 2 ThürKDG ist der Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des Haus-
haltsjahres aufzustellen. Prognosedaten zum Jahresabschluss 2020 liegen der Landesregierung nicht vor. 

Allgemein lässt sich aber sagen, dass bei gleichbleibender Ertrags-/Einzahlungslage entsprechender 
Minderaufwand bzw. Minderauszahlungen einen positiven Effekt auf das Jahresergebnis und die liqui-
den Mittel haben. 

7. Welche Zuweisungen hat die Stadt Nordhausen innerhalb und außerhalb des Kommunalen Finanzaus-
gleichs in den letzten fünf Jahren zu welchem Zweck erhalten und wie entwickelte sich im selben Zeit-
raum das Steueraufkommen der Stadt (bitte einzeln und nach Jahresscheiben auflisten)?

Antwort:
Die Zuweisungen nebst Zweck, die die Stadt Nordhausen innerhalb und außerhalb des Kommunalen Fi-
nanzausgleichs in den letzten fünf Jahren erhalten hat, ergeben sich aus den Tabellen in Anlage 2, die 
gegliedert nach den Zuständigkeiten der Thüringer Staatskanzlei und der Ressorts (inklusive nachge-
ordneter Bereiche) für die nachgefragten Zuweisungen in folgender Reihenfolge zusammengestellt sind: 

• Thüringer Staatskanzlei (TSK)
• Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales (TMIK)
• Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS)
• Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz (TMMJV)
• Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft (TMWWDG)
• Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF)
• Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN)
• Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL)

Soweit keine anderslautende Angabe in den Übersichten der Anlage 2 erfolgt, verstehen sich die das 
Jahr 2020 betreffenden Angaben zum Stichtag der Ressortabfrage: 10. November 2020.

Im Zuständigkeitsbereich des Thüringer Finanzministeriums erfolgten keine Zuweisungen im Sinne der 
Frage 7 an die Stadt Nordhausen.
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Zur Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Nordhausen wird auf die Anlage 3 verwiesen. 

Maier 
Minister

Anlagen*

Endnote:

* Auf den Abdruck der Anlagen wurde verzichtet. Ein Exemplar der Antwort der Landesregierung mit Anlagen erhiel-
ten jeweils vorab die Fragestellerinnen und die Fraktionen. In der Landtagsbibliothek liegt diese Drucksache mit An-
lagen zur Einsichtnahme bereit. Des Weiteren kann sie unter der oben genannten Drucksachennummer im Abge-
ordneteninformationssystem sowie im Internet unter der Adresse: www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.

http://www.parldok.thueringen.de
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Anlage 2

Kleine Anfrage Nr. 1303 der Abgeordneten Mitteldorf (DIE LINKE) und der Abgeordneten Pfefferlein (Bündnis 90/Die Grünen) 
- Gewerbesteuermindereinnahmen und finanzielle Situation der Stadt Nordhausen - 

Übersicht zur Beantwortung der Frage 7

hier: Zuweisungen in der Ressortzuständigkeit von: 

Zuordnung

lfd. 
Nr.

Haushalts-
jahr Zuweisung 

ggf. Ergänzung zum Zweck der Zuweisung 
(z.B. konkretes Projekt) Betrag1

in Euro

a = KFA2

b = außerhalb 

      KFA3

1 2015 Kulturlastenausgleich 587.960 b

2 2015 Sonderausstellung Goya Dali Caprichos 10.000 b

3 2016 Volontariat - Museaum Tabakspeicher Nordhausen 19.397 b

4 2016 Kulturlastenausgleich 576.617 b

5 2017 Volontariat - Museaum Tabakspeicher Nordhausen 19.397 b

6 2017 Neugestaltung Teil der Dauerausstellung, Abt. Archäologie 7.500 b

7 2017 10. Nordthüringer Kulturnacht 1.920 b

8 2017 Kulturlastenausgleich 540.055 b

9 2017 Angleichung der Lichttechnik Theater Nordhausen 25.000 b

10 2017 Sanierung und teilweise Erneuerung der Audio-, Video- und 

Beleuchtungstechnik

Theater Nordhausen 250.000 b

11 2018 Sanierung und teilweise Erneuerung der Audio-, Video- und 

Beleuchtungstechnik

Theater Nordhausen 720.000 b

12 2018 Projekte und Investitionen Theater Nordhausen 800.000 b

13 2018 Kulturlastenausgleich 566.667 a

14 2019 Projekte und Investitionen Theater Nordhausen 500.000 b

15 2019 Kulturlastenausgleich 534.097 a

16 2020 Erweiterung und Sanierung des Theaters Nordhausen 1.751.659 b

17 2020 Volontariat in den Städtischen Museen Nordhausen 10.879 b

18 2020 Kulturlastenausgleich 533.996 a

19 2015 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur 

Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe (davon 50 % 

Bundesmittel)

4.813 b

20 2016 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur 

Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe (davon 50 % 

Bundesmittel)

4.813 b

21 2017 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur 

Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe (davon 50 % 

Bundesmittel)

4.813 b

22 2018 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur 

Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe (davon 50 % 

Bundesmittel)

4.813 b

23 2019 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur 

Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe (davon 50 % 

Bundesmittel)

4.813 b

24 2020 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur 

Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe (davon 50 % 

Bundesmittel)

4.813 b

1
kassenwirksame Zuweisung im genannten Haushaltsjahr

2
Kommunaler Finanzausgleich

3

TSK

in der Regel entsprechend sogenannter Anlage 3 - Bestandteile der angemessenen Finanzausstattung nach § 2 Abs. 2 ThürFAG - Leistungen an 

Kommunen außerhalb der FAG-Masse - 

TSK, 1 von 1



Kleine Anfrage Nr. 1303 der Abgeordneten Mitteldorf (DIE LINKE) und der Abgeordneten Pfefferlein (Bündnis 90/Die Grünen) 
- Gewerbesteuermindereinnahmen und finanzielle Situation der Stadt Nordhausen - 

Übersicht zur Beantwortung der Frage 7

hier: Zuweisungen in der Ressortzuständigkeit von: 

Zuordnung

lfd. 
Nr.

Haushalts-
jahr Zuweisung 

ggf. Ergänzung zum Zweck der Zuweisung 
(z.B. konkretes Projekt) Betrag1

in Euro

a = KFA2

b = außerhalb 

      KFA3

1 2015 Jugendfeuerwehrförderung 25 € je Mitglied der Jugendfeuerwehr 1.300 b

2 2015 Förderung Brandschutz/Allgemeine Hilfe Beschaffung Schlauchpflegeanlage 14.000 b

3 2015 Investitionspauschale 

§ 1 Abs. 5 ThürKommHG 

774.440 b

4 2015 Investitionspauschale für Schulbauten und Schulträger

§ 2a ThürKommHG

363.701 b

5 2015 § 4a ThürKommHG Kommunalinvestitionsförderfonds - 

Landesanteil (Gesetz zur Förderung der Investitionen 

finanzschwacher Kommunen)

66.823 b

6 2015 Schlüsselzuweisungen für gemeindliche Aufgaben 10.425.078 a

7 2015 Bedarfszuweisung zur Haushaltskonsolidierung nach § 24 

Abs. 2 Nr. 1 ThürFAG

2.714.719 a

8 2015 Mehrbelastungsausgleich 2.259.306 a

9 2015 Erstattung von Zinsen und Tilgung gem. § 21a Abs. 5 und 6 

ThürKAG

211.279 b

10 2016 Zinsbeihilfe zur Erleichterung der Erhebung von Beiträgen 

nach § 7 ThürKAG

506 b

11 2016 Jugendfeuerwehrförderung 25 € je Mitglied der Jugendfeuerwehr 1.420 b

12 2016 Förderung Brandschutz/Allgemeine Hilfe Beschaffung TLF 4000 120.000 b

13 2016 § 4a ThürKommHG Kommunalinvestitionsförderfonds - 

Bundesanteil (Gesetz zur Förderung der Investitionen 

finanzschwacher Kommunen)

Abrufbetrag 2016 276.877 b

14 2016 Schlüsselzuweisungen für gemeindliche Aufgaben 9.562.157 a

15 2016 Bedarfszuweisung zur Haushaltskonsolidierung nach § 24 

Abs. 2 Nr. 1 ThürFAG

1.654.100 a

16 2016 Mehrbelastungsausgleich 2.340.800 a

17 2016 Erstattung von Zinsen und Tilgung gem. § 21a Abs. 5 und 6 

ThürKAG

216.098 b

18 2017 Zinsbeihilfe zur Erleichterung der Erhebung von Beiträgen 

nach § 7 ThürKAG

1.804 b

19 2017 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der 

Wahlen zum Bundestag

33.249 b

20 2017 Jugendfeuerwehrförderung 25 € je Mitglied der Jugendfeuerwehr 1.620 b

21 2017 § 4a ThürKommHG Kommunalinvestitionsförderfonds - 

Bundesanteil (Gesetz zur Förderung der Investitionen 

finanzschwacher Kommunen)

Abrufbetrag 2017 285.924 b

22 2017 Schlüsselzuweisungen für gemeindliche Aufgaben 9.701.682 a

23 2017 Mehrbelastungsausgleich 2.406.369 a

24 2017 Erstattung von Zinsen und Tilgung gem. § 21a Abs. 5 und 6 

ThürKAG

202.209 b

25 2018 Zinsbeihilfe zur Erleichterung der Erhebung von Beiträgen 

nach § 7 ThürKAG

1.265 b

26 2018 Jugendfeuerwehrförderung 25 € je Mitglied der Jugendfeuerwehr 1.825 b

27 2018 Förderung Brandschutz/Allgemeine Hilfe Erweiterung Feuerwehrhaus OT Herreden 70.000 b

28 2018 Strukturbegleithilfe

§ 2 ThürGNGFG

4.000.000 b

29 2018 Neugliederungsprämie 

§ 1 ThürGNGFG

2.000.000 b

30 2018 § 4a ThürKommHG Kommunalinvestitionsförderfonds - 

Bundesanteil (Gesetz zur Förderung der Investitionen 

finanzschwacher Kommunen)

Abrufbetrag 2018 38.606 b

31 2018 Investitionspauschale für Schulgebäude, Schulturnhallen und 

investive Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung

§ 5 Abs. 2 ThürKommHG

260.285 b

32 2018 Investitionspauschale für zentralörtliche Aufgaben

§ 5 Abs. 3 ThürKommHG

906.399 b

TMIK

TMIK, 1 von 2



Zuordnung

lfd. 
Nr.

Haushalts-
jahr Zuweisung 

ggf. Ergänzung zum Zweck der Zuweisung 
(z.B. konkretes Projekt) Betrag1

in Euro

a = KFA2

b = außerhalb 

      KFA3

33 2018 Investitionspauschale 

§ 5 Abs. 4 ThürKommHG

485.918 b

34 2018 Schlüsselzuweisungen für gemeindliche Aufgaben 10.825.757 a

35 2018 Mehrbelastungsausgleich 2.025.813 a

36 2018 Erstattung von Zinsen und Tilgung gem. § 21a Abs. 5 und 6 

ThürKAG

187.908 b

37 2019 Zinsbeihilfe zur Erleichterung der Erhebung von Beiträgen 

nach § 7 ThürKAG

702 b

38 2019 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der 

Wahlen zum Landtag

47.632 b

39 2019 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der 

Wahlen zum Europäischen Parlament

27.305 b

40 2019 Jugendfeuerwehrförderung 25 € je Mitglied der Jugendfeuerwehr 2.050 b

41 2019 Förderung Brandschutz/Allgemeine Hilfe Neubau Feuerwehrhaus BF Nordhausen 1.350.000 b

42 2019 Förderung Brandschutz/Allgemeine Hilfe Beschaffung Schlauchtrockenturm 81.000 b

43 2019 Kompensation von Verlusten der Gemeinden nach dem 

ThürFAG

§ 59 Abs. 3 ThürGNGG 2019

36.179 b

44 2019 Investitionspauschale für Schulgebäude, Schulturnhallen und 

investive Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung

§ 6 Abs. 2 ThürKommHG

262.397 b

45 2019 Investitionspauschale für zentralörtliche Aufgabe

§ 6 Abs. 3 ThürKommHG

906.399 b

46 2019 Investitionspauschale 

§ 6 Abs. 4 ThürKommHG

488.335 b

47 2019 Schlüsselzuweisungen für gemeindliche Aufgaben 11.004.322 a

48 2019 Soforthilfe Kommunalwald gem.  VV Bedarfszuweisung 

Soforthilfe Kommunalwald

31.248 a

49 2019 Mehrbelastungsausgleich 2.069.172 a

50 2019 Bedarfszuweisung Wald VV Bedarfszuweisung Soforthilfe Kommunalwald 

nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 THürFAG

31.248 a

51 2019 Erstattung von Zinsen und Tilgung gem. § 21a Abs. 5 und 6 

ThürKAG

177.621 b

52 2020 Zinsbeihilfe zur Erleichterung der Erhebung von Beiträgen 

nach § 7 ThürKAG

524 b

53 2020 Jugendfeuerwehrförderung 25 € je Mitglied der Jugendfeuerwehr 2.400 b

54 2020 Förderung Brandschutz/Allgemeine Hilfe Beschaffung Schlauchpflegewerkstatt 15.000 b

55 2020 Förderung Brandschutz/Allgemeine Hilfe Beschaffung Ersatzstromanlage 12.000 b

56 2020 Förderung Brandschutz/Allgemeine Hilfe Beschaffung Funkprüfplatz 6.500 b

57 2020 Förderung Brandschutz/Allgemeine Hilfe Beschaffung Atemschutzwerkstatt 28.500 b

58 2020 Förderung Brandschutz/Allgemeine Hilfe Beschaffung Feuerwehreinsatzzentrale 17.000 b

59 2020 Kompensation von Verlusten der Gemeinden nach dem 

ThürFAG

§ 59 Abs. 3 ThürGNGG 2019

18.089 b

60 2020 Abschlagszahlungen nach der ThürSABAusglVO Zuweisungen für konkrete 

Straßenbaumaßnahmen als Ausgleich für den 

Wegfall von Straßenausbaubeiträgen

527.695 b

61 2020 Investitionspauschale 2020 

§ 6a Abs. 1 ThürKommHG

1.840.296 b

62 2020 Schlüsselzuweisungen für gemeindliche Aufgaben 11.629.911 a

63 2020 Mehrbelastungsausgleich 2.047.759 a

64 2020 Erstattung von Zinsen und Tilgung gem. § 21a Abs. 5 und 6 

ThürKAG

169.274 b

1 kassenwirksame Zuweisung im genannten Haushaltsjahr
2 Kommunaler Finanzausgleich
3 in der Regel entsprechend sogenannter Anlage 3 - Bestandteile der angemessenen Finanzausstattung nach § 2 Abs. 2 ThürFAG - Leistungen an 

Kommunen außerhalb der FAG-Masse - 
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Kleine Anfrage Nr. 1303 der Abgeordneten Mitteldorf (DIE LINKE) und der Abgeordneten Pfefferlein (Bündnis 90/Die Grünen) 
- Gewerbesteuermindereinnahmen und finanzielle Situation der Stadt Nordhausen - 

Übersicht zur Beantwortung der Frage 7

hier: Zuweisungen in der Ressortzuständigkeit von: TMBJS

Zuordnung

lfd. 
Nr.

Haushalts-
jahr Zuweisung 

ggf. Ergänzung zum Zweck der Zuweisung 
(z.B. konkretes Projekt) Betrag1

in Euro

a = KFA2

b = außerhalb 

      KFA3

1 2015 Schullastenausgleich der Schulträger (Ndh) 912.528 a

2 2015 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im 

schulischen Bereich

Erstattung von projektspezifischen Sachaufwand im Rahmen 

von Vorhaben zur Weiterentwicklung des Schulwesens

Vorhaben "UHeMaG - Umgang mit Heterogenität 

im Mathematikunterricht der Grundschule"

hier: Staatliche Grundschule "Albert Kuntz" 

Nordhausen

414 b

3 2015 Zuweisung zu den Ausgaben der Schülerbeförderung (Ndh) 432.237 a

4 2015 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 

Gemeindeverbände zur Qualitätsentwicklung und 

Qualitätssicherung im frühkindlichen und schulischen Bereich

Einrichtung DAZ-Raum, Petersbergschule, 

Staatliche Regelschule Nordhausen

23.717 b

5 2015 § 19 Abs. 2 Satz 1 ThürKitaG 30.600 a

6 2015 § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürKitaG 1.581.120 a

7 2015 § 19 Abs. 2 Satz 4 ThürKitaG 1.826.760 a

8 2015 § 19 Abs. 3 ThürKitaG 16.200 a

9 2015 § 21 Abs. 1 ThürKitaG 336.000 a

10 2015 § 19 Abs. 6 ThürKitaG 17.079 b

11 2016 Schullastenausgleich der Schulträger (Ndh) 937.259 a

12 2016 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

zur Förderung internationaler pädagogischer und kultureller 

Beziehungen im schulischen Bereich

anteilige Kostenerstattungen bei 

Schülerbegegnungen i. R. int. 

Schulpartnerschaften aus Mitteln des Deutsch-

Polnischen Jugendwerks bzw. des Deutsch-

Französischen Jugendwerks,

hier: Staatliche Regelschule "Käthe Kollwitz" 

Nordhausen

1.140 b

13 2016 Zuweisung zu den Ausgaben der Schülerbeförderung (Ndh) 438.530 a

14 2016 § 19 Abs. 2 Satz 1 ThürKitaG 30.600 a

15 2016 § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürKitaG 1.853.100 a

16 2016 § 19 Abs. 2 Satz 4 ThürKitaG 1.984.080 a

17 2016 § 19 Abs. 3 ThürKitaG 15.300 a

18 2016 § 21 Abs. 1 ThürKitaG 373.000 a

19 2016 § 19 Abs. 6 ThürKitaG 18.973 b

20 2017 Schullastenausgleich der Schulträger (Ndh) 980.099 a

21 2017 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im 

schulischen Bereich

Erstattung von projektspezifischen Sachaufwand im Rahmen 

von Vorhaben zur Weiterentwicklung des Schulwesens

Vorhaben "Digu-Ma TH - Digital unterstützter 

Mathematikunterricht Thüringen"

hier: Petersbergschule, Staatliche Regelschule 

Nordhausen

200 b

22 2017 Zuweisung zu den Ausgaben der Schülerbeförderung (Ndh) 448.513 a

23 2017 § 19 Abs. 2 Satz 1 ThürKitaG 23.460 a

24 2017 § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürKitaG 1.916.610 a

25 2017 § 19 Abs. 2 Satz 4 ThürKitaG 1.992.480 a

26 2017 § 19 Abs. 3 ThürKitaG 15.150 a

27 2017 § 21 Abs. 1 ThürKitaG 399.000 a

28 2017 § 19 Abs. 6 ThürKitaG 10.683 b

29 2017 Zuweisungen für Investitionen  an Gemeinden und 

Gemeindeverbände für Sportanlagen

Albert-Kuntz-Sportpark, Umbau Tennenplatz in 

Kunstrasenplatz

222.400 b
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Zuordnung

lfd. 
Nr.

Haushalts-
jahr Zuweisung 

ggf. Ergänzung zum Zweck der Zuweisung 
(z.B. konkretes Projekt) Betrag1

in Euro

a = KFA2

b = außerhalb 

      KFA3

30 2018 Schullastenausgleich der Schulträger (Ndh) 1.005.425 a

31 2018 Zuweisung zu den Ausgaben der Schülerbeförderung (Ndh) 455.959 a

32 2018 § 25 Abs. 1 Nr. 1 ThürKitaG 24.480 a

33 2018 § 25 Abs. 1 Nr. 2 ThürKitaG 2.006.220 a

34 2018 § 25 Abs. 1 Nr. 4  i.V.m. § 35 Abs. 11 Satz 2 ThürKitaG 1.180.760 a

35 2018 § 25 Abs. 2 ThürKitaG 14.550 a

36 2018 § 31 Abs. 1 ThürKitaG 373.000 a

37 2018 § 25 Abs. 1 Nr. 3 ThürKitaG 358.785 a

38 2018 § 25 Abs. 1 Nr. 4 ThürKitaG 597.100 a

39 2018 § 30 Abs. 2 i. V. m. § 35 Abs. 2 Satz 1 ThürKitaG 660.694 b

40 2018 § 25 Abs. 3 ThürKitaG 153.361 b

41 2018 Investition Kita Investition in Kindertageseinrichtung:  "Kleine 

Spürnasen", Karl-Meyer-Straße 4-6, 99734 

Nordhausen

85.000 b

42 2018 Zuweisungen für Investitionen  an Gemeinden und 

Gemeindeverbände für Sportanlagen

Sanierung Sportfreianlage staatl. Regelschule 

"Lessing"

214.000 b

43 2019 Schullastenausgleich der Schulträger (Ndh) 1.013.493 a

44 2019 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und 

außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben sowie Ganztag

Juniorwahl zur Landtagswahl in Thüringen 

Staatliche Regelschule "Am Förstemannweg" 

Nordhausen

298 b

45 2019 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im 

schulischen Bereich

Erstattung von projektspezifischen Sachaufwand im Rahmen 

von Vorhaben zur Weiterentwicklung des Schulwesens

Vorhaben "Digu-Ma TH - Digital unterstützter 

Mathematikunterricht Thüringen"

hier: Petersbergschule, Staatliche Regelschule 

Nordhausen

400 b

46 2019 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im 

schulischen Bereich

Erstattung von projektspezifischen Sachaufwand im Rahmen 

von Vorhaben zur Weiterentwicklung des Schulwesens

Vorhaben "Digitale Pilotschulen"

hier: Staatliche Regelschule "Gotthold Ephraim 

Lessing" Nordhausen

24.743 b

47 2019 Zuweisung zu den Ausgaben der Schülerbeförderung (Ndh) 461.674 a

48 2019 § 25 Abs. 1 Nr. 1 ThürKitaG 24.480 a

49 2019 § 25 Abs. 1 Nr. 2 ThürKitaG 1.981.860 a

50 2019 § 25 Abs. 2 ThürKitaG 11.400 a

51 2019 § 31 Abs. 1 ThürKitaG 372.000 a

52 2019 § 25 Abs. 1 Nr. 3 ThürKitaG 1.017.944 a

53 2019 § 25 Abs. 1 Nr. 4 ThürKitaG 1.449.840 a

54 2019 § 30 Abs. 2 ThürKitaG 625.976 b

55 2019 § 25 Abs. 3 ThürKitaG 138.180 b

56 2019 Zuweisungen für Investitionen  an Gemeinden und 

Gemeindeverbände für Sportanlagen

Sanierung Hohekreuzsportplatz 100.000 b

57 2019 Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 

bis 2020

Kita "Domino", Umbau Ober- und Dachgeschoss 456.055 b

58 2020 Digitalisierung - Sonstige Erstattungen an Gemeinden und 

Gemeindeverbände

Entlastung der Schulträger von den zusätzlichen 

Aufwendungen für Administration, Wartung und IT-

Support, die durch den DigitalPakt Schule 2019 

bis 2024 entstehen

33.061 b

59 2020 Schullastenausgleich der Schulträger (Ndh) 1.038.975 a

60 2020 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im 

schulischen Bereich

Erstattung von projektspezifischen Sachaufwand im Rahmen 

von Vorhaben zur Weiterentwicklung des Schulwesens

Vorhaben "Digitale Pilotschulen"

hier: Staatliche Regelschule "Gotthold Ephraim 

Lessing" Nordhausen

14.906 b

61 2020 Zuweisung zu den Ausgaben der Schülerbeförderung (Ndh) 474.055 a

62 2020 § 25 Abs. 1 Nr. 2 ThürKitaG/ThürKigaG 1.922.700 a

TMBJS, 2 von 3



Zuordnung

lfd. 
Nr.

Haushalts-
jahr Zuweisung 

ggf. Ergänzung zum Zweck der Zuweisung 
(z.B. konkretes Projekt) Betrag1

in Euro

a = KFA2

b = außerhalb 

      KFA3

63 2020 § 25 Abs. 2 ThürKitaG/ThürKigaG 13.050 a

64 2020 § 31 Abs. 1 ThürKitaG/ThürKigaG 358.000 a

65 2020 § 25 Abs. 1 Nr. 3 ThürKitaG/ThürKigaG 1.240.896 a

66 2020 § 25 Abs. 1 Nr. 4 ThürKitaG/ThürKigaG 1.446.480 a

67 2020 § 25 Abs. 1 Nr. 5 ThürKigaG 245.800 b

68 2020 § 30 Abs. 2 ThürKitaG 962.740 b

69 2020 § 25 Abs. 3 ThürKitaG 131.412 b

70 2020 Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 

bis 2020 Kita "Domino", Umbau Ober- und Dachgeschoss 

289.116 b

71 2020 Zuweisungen für Investitionen  an Gemeinden und 

Gemeindeverbände für Sportanlagen

Sanierung Hohekreuzsportplatz 195.977 b

1
kassenwirksame Zuweisung im genannten Haushaltsjahr

2 Kommunaler Finanzausgleich
3 in der Regel entsprechend sogenannter Anlage 3 - Bestandteile der angemessenen Finanzausstattung nach § 2 Abs. 2 ThürFAG - Leistungen an 

Kommunen außerhalb der FAG-Masse - 
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Kleine Anfrage Nr. 1303 der Abgeordneten Mitteldorf (DIE LINKE) und der Abgeordneten Pfefferlein (Bündnis 90/Die Grünen) 
- Gewerbesteuermindereinnahmen und finanzielle Situation der Stadt Nordhausen - 

Übersicht zur Beantwortung der Frage 7

hier: Zuweisungen in der Ressortzuständigkeit von: TMMJV

Zuordnung

lfd. 

Nr.

Haushalts-

jahr Zuweisung 

ggf. Ergänzung zum Zweck der Zuweisung 

(z.B. konkretes Projekt) Betrag
1

in Euro

a = KFA
2

b = außerhalb 

      KFA
3

1 2016 EU-Schulprogramm, Programmkomponente Schulobst 24.275 b

2 2017 EU-Schulprogramm, Programmkomponente Schulobst 21.336 b

3 2018 EU-Schulprogramm, Programmkomponente Schulobst 26.742 b

4 2019 EU-Schulprogramm, Programmkomponente Schulobst 25.673 b

5 2020 EU-Schulprogramm, Programmkomponente Schulobst 12.269 b

1
kassenwirksame Zuweisung im genannten Haushaltsjahr

2
Kommunaler Finanzausgleich

3 in der Regel entsprechend sogenannter Anlage 3 - Bestandteile der angemessenen Finanzausstattung nach § 2 Abs. 2 ThürFAG - Leistungen an 

Kommunen außerhalb der FAG-Masse - 

TMMJV, 1 von 1



Kleine Anfrage Nr. 1303 der Abgeordneten Mitteldorf (DIE LINKE) und der Abgeordneten Pfefferlein (Bündnis 90/Die Grünen) 
- Gewerbesteuermindereinnahmen und finanzielle Situation der Stadt Nordhausen - 

Übersicht zur Beantwortung der Frage 7

hier: Zuweisungen in der Ressortzuständigkeit von: TMWWDG

Zuordnung

lfd. 
Nr.

Haushalts-
jahr Zuweisung 

ggf. Ergänzung zum Zweck der Zuweisung 
(z.B. konkretes Projekt) Betrag1

in Euro

a = KFA2

b = außerhalb 

      KFA3

1 2016 Wiederherrichtung Gewerbestandort Hüpedenweg/Drei Streif 

Nordhausen

530.753 b

2 2017 Wiederherrichtung Gewerbestandort Hüpedenweg/Drei Streif 

Nordhausen

1.886.839 b

3 2018 Wiederherrichtung Gewerbestandort Hüpedenweg/Drei Streif 

Nordhausen

428.623 b

1
kassenwirksame Zuweisung im genannten Haushaltsjahr

2
Kommunaler Finanzausgleich

3 in der Regel entsprechend sogenannter Anlage 3 - Bestandteile der angemessenen Finanzausstattung nach § 2 Abs. 2 ThürFAG - Leistungen an 

Kommunen außerhalb der FAG-Masse - 

TMWWDG, 1 von 1



Kleine Anfrage Nr. 1303 der Abgeordneten Mitteldorf (DIE LINKE) und der Abgeordneten Pfefferlein (Bündnis 90/Die Grünen) 
- Gewerbesteuermindereinnahmen und finanzielle Situation der Stadt Nordhausen - 

Übersicht zur Beantwortung der Frage 7

hier: Zuweisungen in der Ressortzuständigkeit von:  TMASGFF

Zuordnung

lfd. 

Nr.

Haushalts-

jahr Zuweisung 

ggf. Ergänzung zum Zweck der Zuweisung 

(z.B. konkretes Projekt) Betrag
1

in Euro

a = KFA
2

b = außerhalb 

      KFA
3

1 2015 Thüringer Erziehungsgeld 360.316 b

2 2016 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten für 1 Person - Hilfsarbeiten in der 
Gemeinde Buchholz -

1.523 b

3 2016 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten  -Erhaltung und Verbesserung der 
Umwelt-

13.112 b

4 2016 Thüringer Erziehungsgeld 373.608 b

5 2017 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten - Verschönerung des Ortsbildes in 
den Ortsteilen Steigerthal und im Stadtkern 
Nordhausen

548 b

6 2017 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten - Verschönerung des Ortsbildes im 
Stadtkern

822 b

7 2017 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten  -Erhaltung und Verbesserung der 
Umwelt-

17.924 b

8 2017 Thüringer Erziehungsgeld 132.662 b

9 2018 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten  - Integation der Teilnehmer in den 
Arbeitsprozess sowie die Verschönerung des 
Ortsbildes -

1.186 b

10 2018 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten - Verschönerung des Ortsbildes in 
den Ortsteilen Steigerthal und im Stadtkern 
Nordhausen

7.098 b

11 2018 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten - Verschönerung des Ortsbildes im 
Stadtkern

10.746 b

12 2018 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten  -Erhaltung und Verbesserung der 
Umwelt-

17.547 b

13 2019 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten  -Erhaltung und Verbesserung der 
Umwelt-

5.120 b

14 2019 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten - Verschönerung des Ortsbildes in 
den Ortsteilen Steigerthal und im Stadtkern 
Nordhausen

7.125 b

15 2019 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten  - Integation der Teilnehmer in den 
Arbeitsprozess sowie die Verschönerung des 
Ortsbildes -

7.251 b

16 2019 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten - Verschönerung des Ortsbildes im 
Stadtkern

10.503 b

17 2020 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten  -Verschönerung des Ortsbildes in 
den Stadtgebieten Salza und Krimderode-

2.925 b

18 2020 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten  -Verschönerung des Petersberg-
Geländes  sowie der Freizeiteinrichtungen-

2.925 b

19 2020 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten  -Verschönerung des Ortsbildes im 
Ortsteil Steigerthal-

2.925 b

20 2020 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten - Verschönerung des Ortsbildes in 
den Ortsteilen Steigerthal und im Stadtkern 
Nordhausen

7.150 b

21 2020 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten  - Integation der Teilnehmer in den 
Arbeitsprozess sowie die Verschönerung des 
Ortsbildes -

7.150 b
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Zuordnung

lfd. 

Nr.

Haushalts-

jahr Zuweisung 

ggf. Ergänzung zum Zweck der Zuweisung 

(z.B. konkretes Projekt) Betrag
1

in Euro

a = KFA
2

b = außerhalb 

      KFA
3

22 2020 Öffentlich geförderte Beschäftigung Zuschuss für zusätzliche, in öffentlichem 
Interesse liegende, wettbewerbsneutrale 
Tätigkeiten - Verschönerung des Ortsbildes im 
Stadtkern

10.725 b

1 kassenwirksame Zuweisung im genannten Haushaltsjahr
2 Kommunaler Finanzausgleich
3 in der Regel entsprechend sogenannter Anlage 3 - Bestandteile der angemessenen Finanzausstattung nach § 2 Abs. 2 ThürFAG - Leistungen an 

Kommunen außerhalb der FAG-Masse - 
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Kleine Anfrage Nr. 1303 der Abgeordneten Mitteldorf (DIE LINKE) und der Abgeordneten Pfefferlein (Bündnis 90/Die Grünen) 
- Gewerbesteuermindereinnahmen und finanzielle Situation der Stadt Nordhausen - 

Übersicht zur Beantwortung der Frage 7

hier: Zuweisungen in der Ressortzuständigkeit von: TMUEN

Zuordnung

lfd. 

Nr.

Haushalts-

jahr Zuweisung 

ggf. Ergänzung zum Zweck der Zuweisung 

(z.B. konkretes Projekt) Betrag
1

in Euro

a = KFA
2

b = außerhalb 

      KFA
3

1 2019 Kommunale Klimaschutzvorhaben Erwerb von Elektrofahrrädern 7.497 b

2 2019 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz Erstausstattung Wasserwehren 50.000 b

3 2019 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz Unterhaltung der im Kommunalgebiet liegenden 

Gewässer zweiter Ordnung

202.358 b

4 2020 Kommunale Klimaschutzvorhaben Kauf eines Elektronutzfahrzeuges 15.000 b

5 2020 Förderung der nachhaltigen Regionalentwicklung Erweiterung der naturpädagogischen Aus-

stattung des Naturdenkmals Salzaquelle

6.172 b

6 2020 Förderung der nachhaltigen Regionalentwicklung Planung ökologische und wasserbauliche 

Sanierung des Naturdenkmals Salzaquelle

4.563 b

1
kassenwirksame Zuweisung im genannten Haushaltsjahr

2
Kommunaler Finanzausgleich

3 in der Regel entsprechend sogenannter Anlage 3 - Bestandteile der angemessenen Finanzausstattung nach § 2 Abs. 2 ThürFAG - Leistungen an 

Kommunen außerhalb der FAG-Masse - 
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Kleine Anfrage Nr. 1303 der Abgeordneten Mitteldorf (DIE LINKE) und der Abgeordneten Pfefferlein (Bündnis 90/Die Grünen) 
- Gewerbesteuermindereinnahmen und finanzielle Situation der Stadt Nordhausen - 

Übersicht zur Beantwortung der Frage 7

hier: Zuweisungen in der Ressortzuständigkeit von: 

Zuordnung

lfd. 

Nr.

Haushalts-
jahr Zuweisung 

ggf. Ergänzung zum Zweck der Zuweisung 
(z.B. konkretes Projekt) Betrag1

in Euro

a = KFA2

b = außerhalb 

      KFA3

1 2015 BL-SD-1.0 (Bund-Länder-Programm für städtebaulichen 
Denkmalschutz)

Historische Altstadt 590.052 b

2 2015 TL-S (Thüringer Landesprogramm für städtebauliche 
Sanierungsmaßnahmen)

Kirche OT Steinbrücken 19.858 b

3 2015 BL-SU/A-1.0 (Stadtumbau-Aufwertung) Innenstadt 21.577 b

4 2015 BL-SU/A-1.0 (Stadtumbau-Aufwertung) Sanierung Altstadt 159.800 b

5 2015 Richtlinie des Freistaats Thüringen zur Förderung des 
kommunalen Straßenbaus (RL-KSB)

Ausbau OD L 2076 in Norhausen, OT Steigerthal 144.500 b

6 2015 Richtlinie des Freistaats Thüringen zur Förderung des 
kommunalen Straßenbaus (RL-KSB)

Erneuerung DB-BÜ "Hesseröder Straße" in 
Nordhausen, Bahn-km 155,986

137.600 b

7 2015 Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen 
Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichlinie)

Ausbau Bushaltestelle in Nordhausen, OT 
Steigerthal, Unter dem Schellenberg, beidseitig; 
GM mit KSB 

25.610 b

8 2015 Investitionszuschüsse an Gemeinden LEADER Erneuerung der WC-Anlagen und  Schaffung 
einer behindertengerechten Toilette

9.743 b

9 2016 BL-SD-1.0 (Bund-Länder-Programm für städtebaulichen 
Denkmalschutz)

Historische Altstadt 351.993 b

10 2016 TL-S (Thüringer Landesprogramm für städtebauliche 
Sanierungsmaßnahmen)

Kirche OT Petersdorf 26.395 b

11 2016 TL-S (Thüringer Landesprogramm für städtebauliche 
Sanierungsmaßnahmen)

Kirche OT Steinbrücken 48.000 b

12 2016 BL-SU/A-1.0 (Stadtumbau-Aufwertung) Sanierung Altstadt 215.120 b

13 2017 BL-SD-1.0 (Bund-Länder-Programm für städtebaulichen 
Denkmalschutz)

Historische Altstadt 149.271 b
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Zuordnung

lfd. 
Nr.
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ggf. Ergänzung zum Zweck der Zuweisung 
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in Euro

a = KFA2

b = außerhalb 

      KFA3

14 2017 TL-S (Thüringer Landesprogramm für städtebauliche 
Sanierungsmaßnahmen)

Kirche OT Petersdorf 35.000 b

15 2017 BL-SU (Stadtumbau) Sicherungsmaßnahmen Sanierung Altstadt 127.000 b

16 2017 BL-SU/A-1.0 (Stadtumbau-Aufwertung) Sanierung Altstadt 387.175 b

17 2017 Richtlinie des Freistaats Thüringen zur Förderung des 
kommunalen Straßenbaus (RL-KSB)

Erneuerung Zorgebrücke in Nordhausen, OT 
Bielen

100.000 b

18 2017 Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen 
Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichlinie)

Umbau Bushaltestelle in Nordhausen, August-
Bebel-Platz, GM mit AZV

28.044 b

19 2018 BL-SU/A-1.0 (Stadtumbau-Aufwertung) Sanierung Altstadt 300.442 b

20 2018 BL-SU/A-1.1 (Stadtumbau-Aufwertung) Sanierung Altstadt 623.014 b

21 2018 IBA-Ergänzungsmittel - Zuwendung für kommunale 
Infrastrukturprojekte

Nordhausen-EFRE-Vorhaben aus 3.3.1.1.0/4e 30.300 b

22 2018 EFRE Programm - IP 3.2.1.3.0/4 c Steigerung der 
Energieeffizienz und des Anteils erneuerbarer Energien im 
Bereich der öffentlichen Hand

Erneuerung der Gebläsestation in Kläranlage 247.339 b

23 2018 EFRE Programm - IP 3.3.1.1.0/4 e Energieeffizienzsteigerung 
in Kommunen und städtischen Quartieren

Ideen- und Realisierungswettbewerb, 
Energiebedarfs- und -potentialanalyse, IBA-
Quartier-Nord

242.480 b

24 2018 Richtlinie des Freistaats Thüringen zur Förderung des 
kommunalen Straßenbaus (RL-KSB)

Erneuerung Zorgebrücke in Nordhausen, OT 
Bielen

675.200 b

25 2018 Richtlinie des Freistaats Thüringen zur Förderung des 
kommunalen Straßenbaus (RL-KSB)

Erneuerung Helmebrücke in Nordhausen, OT 
Hesserode

225.900 b

26 2018 Richtlinie des Freistaats Thüringen zur Förderung des 
kommunalen Straßenbaus (RL-KSB)

Ausbau OD Nordhausen, B 4 - Grimmelallee 10.000 b

27 2018 Investitionszuschüsse an Gemeinden LEADER Sanierung des Bodenbelages im Saal des 
Dorfgemeinschaftshauses

6.203 b

28 2018 Investitionszuschüsse an Gemeinden LEADER Außenanlagen des Dorfgemeinschaftshauses in 
Herreden

14.700 b

29 2019 Schuldendiensthilfe Erweiterung und Sanierung des Theaters 
Nordhausen

312.793 b
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Zuordnung

lfd. 
Nr.

Haushalts-
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in Euro
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b = außerhalb 

      KFA3

30 2019 BL-SU/A-1.0 (Stadtumbau-Aufwertung) Sanierung Altstadt 473.590 b

31 2019 IBA-Ergänzungsmittel - Zuwendung für kommunale 
Infrastrukturprojekte

Nordhausen-EFRE-Vorhaben aus 3.3.1.1.0/4e 11.291 b

32 2019 EFRE Programm - IP 3.3.1.1.0/4 e Energieeffizienzsteigerung 
in Kommunen und städtischen Quartieren

Stadtwerke Nordhausen: Energ. Nutzung von 
Grünabfällen f. d. alternative Wärmegewinnung

930.954 b

33 2019 EFRE Programm - IP 3.3.1.1.0/4 e Energieeffizienzsteigerung 
in Kommunen und städtischen Quartieren

Anbindung der Hochschule und des Quartiers 
Ammerberg an Fernwärmenetz

1.551.238 b

34 2019 EFRE Programm - IP 3.3.1.1.0/4 e Energieeffizienzsteigerung 
in Kommunen und städtischen Quartieren

Quartierskonzept "Fernwärmevorranggebiet Mitte" 48.000 b

35 2019 Richtlinie des Freistaats Thüringen zur Förderung des 
kommunalen Straßenbaus (RL-KSB)

Erneuerung Zorgebrücke in Nordhausen, OT 
Bielen

141.300 b

36 2019 Richtlinie des Freistaats Thüringen zur Förderung des 
kommunalen Straßenbaus (RL-KSB)

Erneuerung Helmebrücke in Nordhausen, OT 
Hesserode

260.300 b

37 2019 Richtlinie des Freistaats Thüringen zur Förderung des 
kommunalen Straßenbaus (RL-KSB)

Ausbau OD Nordhausen, B 4 - Grimmelallee 122.600 b

38 2019 Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen 
Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichlinie)

Umbau Bushaltestelle in Nordhausen, B4 
Grimmelallee, Haltepunkt Badehaus (GM KSB)

5.000 b

39 2019 Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen 
Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichlinie)

Umbau Bushaltestelle in Nordhausen, 
Sangerhäuser Straße (beidseitig)

48.600 b

40 2019 Wiederaufforstung nach Kalamität auf 0,48 ha 5.243 b

41 2019 Wiederaufforstung nach Kalamität auf 0,48 ha 1.748 b

42 2019 Investitionszuschüsse an Gemeinden LEADER Dacherneuerung Festhalle Leimbach 15.579 b

43 2019 Investitionszuschüsse an Gemeinden LEADER Errichtung einer Blockhütte auf dem Sportplatz 
Hesserode

3.600 b

44 2020 Schuldendiensthilfe Erweiterung und Sanierung des Theaters 
Nordhausen

937.594 b

45 2020 BL-SU/A-1.0 (Stadtumbau-Aufwertung) Sanierung Altstadt 876.583 b

46 2020 BL-SU (Stadtumbau) Sicherungsmaßnahmen Sanierung Altstadt 127.000 b

47 2020 EFRE 3.3.1.1.0/4e Energieeffizienzsteigerung in Kommunen 
und städtischen Quartieren (investive und nichtinvestive 
Maßnahmen)

Nordhausen-EFRE-Vorhaben aus 3.3.1.1.0/4e 125.080 b
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48 2020 Richtlinie zur Förderung von kommunaler 
Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL- KVI)

Ausbau OD Nordhausen, B 4 - Grimmelallee 85.000 b

49 2020 Richtlinie zur Förderung von kommunaler 
Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL- KVI)

Neubau Rad-/Gehweg K 20, Nordhausen - OT 
Herreden

395.400 b

50 2020 Richtlinie zur Förderung von kommunaler 
Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL- KVI)

Umbau Mehrfach-Bushaltestelle in Nordhausen (3 
HP) "Wiedigsburg", Hohensteiner-/ 
Elisabethstraße

100.200 b

51 2020 Richtlinie zur Förderung von kommunaler 
Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL- KVI)

Umbau Bushaltestelle in Nordhausen "Salza/ 
Friedhof" (beidseitig), Clara-Zetkin-Straße

60.300 b

52 2020 Zuweisung im Rahmen der Thüringer Richtlinie zur Förderung 
von Projekten und Maßnahmen der Regionalentwicklung und 
zur Gestaltung der Folgen des demografischen Wandels

Integriertes Mobilitätskonzpet der Stadt und des 
Landkreises Nordhausen

59.976 b

53 2020 Wiederaufforstung nach Kalamität auf 0,80 ha 8.733 b

54 2020 Wiederaufforstung nach Kalamität auf 0,80 ha 2.911 b

55 2020 Investitionszuschüsse an Gemeinden LEADER Pflasterung Dorfplatz in Hesserode 39.000 b

1 kassenwirksame Zuweisung im genannten Haushaltsjahr
2 Kommunaler Finanzausgleich
3

Hinweise:

zu lfd. Nr. 22

zu lfd. Nr. 44

zu lfd. Nr. 52, 53

Bewilligung für 2020

zu lfd. Nr. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 46, 47

Investitionsförderung überjährig bezogen auf die jeweilige Gesamtmaßnahme (keine Einzelvorhaben), Betrag entspricht 
Gesamtbewilligung Haushaltsjahr + VE Folgejahre

Bescheid zum Verwendungsnachweis vom 13.08.2018 (letzter Bescheid zum abgeschlossenen Verfahren mit neuer und endgültiger 
Fördersumme)
Investitionsförderung überjährig bezogen auf die jeweilige Gesamtmaßnahme

zum 30.11.2020 ist eine weitere Rate i. H. v. 312.269,92 Euro fällig. Für 2020 ergibt sich eine Zuweisung von insgesamt 1.249.864,30 
Euro. 

in der Regel entsprechend sogenannter Anlage 3 - Bestandteile der angemessenen Finanzausstattung nach § 2 Abs. 2 ThürFAG - Leistungen an 
Kommunen außerhalb der FAG-Masse - 
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Anlage 3

Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Nordhausen von 2015 bis 2020

2015 2016 2017 2018 
1)

2019 
1) 2020 (Soll)

Grundsteuer A 107.274 €       101.839 €       100.570 €       109.952 €       79.486 €         115.000 €         

Grundsteuer B 4.585.926 €    5.233.266 €    5.235.816 €    5.439.716 €    5.420.539 €    5.450.000 €      

Gewerbesteuer (brutto) 14.631.684 €  14.338.951 €  15.689.968 €  20.584.078 €  19.702.952 €  19.500.000 €    

Gewerbesteuerumlage 1.184.212 €-    1.267.751 €-    1.107.892 €-    1.680.484 €-    1.687.192 €-    1.823.818 €-      

GA an der Einkommensteuer 9.291.945 €    9.661.847 €    10.537.770 €  10.876.126 €  11.455.618 €  11.747.634 €    

GA an der Umsatzsteuer 2.812.168 €    2.941.590 €    3.567.361 €    4.210.735 €    4.687.648 €    5.076.952 €      

andere Steuern 382.222 €       393.856 €       378.299 €       364.622 €       385.891 €       382.000 €         

Summe der Steuereinnahmen 30.627.007 €  31.403.598 €  34.401.892 €  39.904.745 €  40.044.942 €  40.447.768 €    

1)
 inklusive der eingegliederten Gemeinde 062004 Buchholz

Quelle: 2015 bis 2018 Jahresrechnungsstatistik; 2019 vierteljährliche Kassenstatistik; 2020 Planansatz

Gebietsstand: 31.12. des jeweiligen Jahres
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